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Inhalt des Antrags: Ausbildungsförderung 
 
Einzelplan  07 Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung  
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 
Zu Kapitel  07 10 Allgemeine Bewilligungen Berufliche Bildung 
Buchungskreis: 2695 
 
Produktnummer lt. Leistungsplan 51 
  
Bezeichnung lt. Leistungsplan Förderung der beruflichen Bildung 
 
 

  Veränderung 
  von um auf 

Leistungsplan:    
  Beträge in 1.000 EUR 
 Gesamtkosten 7.572,3 +2.000,0 9.572,3 
 Produktabgeltung 7.572,3 +2.000,0 9.572,3 

 
Der Wirtschaftsplan und der kamerale Haushalt sind entsprechend anzupassen. 
 
Begründung des Änderungsantrags: 

      
 

Die Förderung der beruflichen Bildung in Hessen reicht nicht aus. Ausbildung muss ein zentrales Anliegen des Landes 
sein, deshalb muss der Ansatz erhöht werden.   

 
Wiesbaden, 11. November 2015 
 
Für die Fraktion der SPD 
Der Fraktionsvorsitzende 
 
 
 
 
Thorsten Schäfer-Gümbel 
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